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Samtgemeinde Bardowick

Fachbereich Familie und Bildung Eingangsdatum:

Schulstraße 12

21357 Bardowick

Betreffende/s Kind/er:

Name Vorname Geburtsdatum/-ort

Name Vorname Geburtsdatum/-ort

Straße PLZ/Ort Nationalität*

Mutter des Kindes:

Name Vorname Geburtsdatum/-ort

Straße PLZ/Ort Nationalität*

Telefonnummer: E-Mail:

ledig

verheiratet seit: _________________ getrennt lebend seit: ____________

verwitwet seit: __________________ geschieden seit: _______________

Vater des Kindes:

Name Vorname Geburtsdatum/-ort

Straße PLZ/Ort Nationalität*

Telefonnummer: E-Mail:

ledig

verheiratet seit: _________________ getrennt lebend seit: ____________

verwitwet seit: __________________ geschieden seit: _______________

-Wer ist für das Kind sorgeberechtigt? 

(falls ein Sorgerechtsbeschluss oder eine gemeinsame Sorgerechtserklärung besteht, bitte 

beifügen!)

Antrag auf Erlass der   Kindergartengebühren gemäß § 90 (3) SGB VIII

                              Übernahme         Krippengebühren
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Personen, die sonst noch mit dem Kind bzw. dem Antragsteller in einem Haushalt leben:

Name, Vorname Geburtsdatum

Belege (siehe Bogen 'Hinweise für die Erlassberechnung') bei!!!

Einkommensverhältnisse des Antragstellers und aller mit ihm in einem Haushalt lebenden Personen:

Vater Mutter Kind/er

Einkünfte aus Land- und

Forstwirtschaft

Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Elterngeld

Waisenrente oder -geld

Kindergeld

Leistungen der Agentur f. Arbeit

(Arbeitslosengeld, Übergangsgeld,…)

Leistungen der Versorgungsverwalt-

ung nach dem BVG u. ä. 

Leistungen der Krankenkasse 

nach der RVO

Leistungen nach BaföG /

Stipendium

Renten/Pensionen

Unterhaltszahlungen /

Unterhaltsvorschuss

Steuererstattungen

Kinderbetreuungskosten von der

Agentur für Arbeit

Sonstige Einnahmen 

(z.B. Trinkgelder…)

* Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Jahressonderzuwendungen u. ä. zählen zum Einkommen!

Einkünfte aus nichtselbstständiger

Arbeit * (Netto) 

Verwandt-

schaftsverhältnis

Tätigkeit
(Arbeiter, Student, Rentner,

Hausfrau, Schüler, etc.)

!!! Machen Sie bitte folgende Angaben zu Ihrem Einkommen und fügen Sie die entsprechenden 

Art des Einkommens

Einkünfte aus selbstständiger

Arbeit / Gewerbebetrieb

Stand: Mai 2017



- 3 -

Kosten der Unterkunft pro Monat

- Miete (inkl. Nebenkosten, ohne Heizung und Strom) EUR pro Monat oder

  (bitte Mietvertrag vorlegen!)

- Belastung des Eigenheimes/ der Eigentumswohnung EUR pro Monat

  (bitte Zins - und Tilgungsplan beifügen!!!)

Bitte geben Sie auch das Wohngeld an, da dieses die Unterkunftskosten mindert und fügen Sie den

Wohngeldbescheid bzw. den Ablehnungsbescheid bei. Sollten Sie bisher kein Wohngeld erhalten haben,

stellen Sie einen entsprechenden Antrag, da Wohngeld vorrangig in Anspruch zu nehmen ist.

- Wohngeld EUR pro Monat

Grundsteuer € Wasser/Abwasser €

Müllgebühren € Schornsteinfegergebühren €

Wohngebäudeversicherung € Entwässerungsgebühren €

Gebäudehaftpflichtversicherung €

Fahrtkosten zum Arbeitsplatz:

(Falls diese Ihnen entstehen, bitte die Entfernung zum Arbeitsplatz angeben und die Kosten der günstigsten

Fahrkarte eintragen. Nur wenn keine öffentlichen Verkehrsmittel vorhanden sind oder deren Benutzung 

unzumutbar ist, kann die Benutzung eines PKW anerkannt werden; ) Anerkannt werden max. 40 km (einfach)

Mutter:

Kilometer EUR pro Monat

Entfernung (ein Weg) oder Fahrkartenpreis

Vater:

Kilometer EUR pro Monat

Entfernung (ein Weg) oder Fahrkartenpreis

Versicherungen/ Sonstige Ausgaben

Privathaftpflichtversicherung EUR pro Monat

Hausratversicherung EUR pro Monat

Unfallversicherung EUR pro Monat

Risikolebensversicherung EUR pro Monat

KfZ-Versicherung (Haftpflicht, Teilkasko) EUR pro Monat

staatlich geförderte Altersvorsorgeversicherung: EUR pro Monat

sonstige Versicherungen EUR pro Monat

private/ freiwillige Kranken-u. Pflegeversicherung: EUR pro Monat

(falls keine gesetzliche Versicherungspflicht besteht)

Beiträge an Berufsverbände / Gewerkschaften EUR pro Monat

sonstige besondere Belastungen:

Unterhaltsverpflichtungen EUR pro Monat

Schuldverpflichtungen (Finanzierung, Kreditkauf,…) EUR pro Monat

sonstige Belastungen (u.a. KfZ-Steuer, Gerichtskosten) EUR pro Monat

Bitte legen Sie als Nachweis die Policen (Erstantrag) oder aktuellen Kontoauszüge (Folgeantrag) vor !!
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Erklärung zum Antrag auf Erlass der Kindergarten-/Krippengebühren:

Ich versichere, dass die Angaben im diesem Antrag vollständig sind und der Wahrheit entsprechen.

Ich weiß, dass ich nach § 60 Sozialgesetzbuch 1. Teil (SGB I) jede Änderung der persönlichen und

wirtschaftlichen Verhältnisse unverzüglich und unaufgefordert dem Fachbereich Familie/Bildung 

der Samtgemeinde Bardowick mitteilen muss.

Insbesondere über die Aufnahme jeder Arbeit, auch Gelegenheitsarbeit, habe ich den Fachbereich 

Familie und Bildung zu informieren. Ebenso werde ich die erforderlichen Angaben auch für die jetzt bzw. 

zukünftig mit mir im Haushalt lebenden Personen machen.

Ich weiß, dass die gegenüber der beantragten Leistung vorrangigen Ansprüche (Unterhalt, Renten, Wohngeld,

Kinderbetreuungskosten/-zuschlag, Arbeitslosenunterstützung usw.) von mir, notfalls auch gerichtlich, 

durchzusetzen sind; jede Geltendmachung von Ansprüchen gegen Dritte werde ich umgehend dem Fach-

bereich Familie und Bildung mitteilen.

Wenn für die Hilfebewilligung Grundsicherungs-, Wohngeld- oder Lohnersatzleistungen, Arbeitsverdienst oder

ein Steuerbescheid ausschlaggebend sind, bin ich damit einverstanden, dass Auskünfte bei der Agentur für 

Arbeit, der ARGE, dem Arbeitgeber, der Krankenkasse bzw. dem Finanzamt eingeholt werden können.

Datum Unterschrift(en)

(beider Elternteile, sofern unverheiratet und in einem Haushalt lebend)

Originale werden nicht zurückgesandt.  

Bemerkungen der Eltern:

Bearbeiten Ihres Erlassantrages.

Bitte reichen Sie nach Möglichkeit alle erforderlichen Unterlagen ein! Dieses gewährleistet ein schnelleres

Die entsprechenden Nachweise reichen Sie bitte als Kopien ein oder senden diese per Mail oder Fax!!
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